
 

 

Qualitätsdialog Beratungsbehörde - Einrichtung professioneller Erziehung 
 

1. ES ENTSPRICHT NICHT DEM RECHTSSTAATSPRINZIP, wenn beratungspflichtige Behörden wie ein  

Landesjugendamt und Schulaufsicht zu wichtigen Themen des päd. Alltags schweigen, etwa zum Thema "Wann beginnt 

Machtmissbrauch in der Erziehung - Welche Reaktionen sind in schwierigen Situationen fachlich begründbar/ legitim" 

und stattdessen Behörden- MitarbeiterInnen nach eigener persönlicher päd. Haltung Aufsichtsentscheidungen treffen, 

denen keine nachvollziehbare objektivierende Entscheidungskriterien zugrunde liegen.  

 

Dazu 2 Stellungnahmen: 

a. Detlef Diskowski, früher Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, nun aktiv z.B. im 

Forum zur Kindertagesbetreuung in Brandenburg:„Aus meiner Sicht gibt es hierzu viele Gründe:  

- "Feigheit" = wenn man nichts macht, kann man auch nichts falsch machen; man kann nicht auf irgendetwas   

festgenagelt werden (deshalb ist auch verbieten leichter als erlauben) 

- "Unkenntnis der konkreten Problemlagen und fehlende pädagogische Handlungskompetenz" = deshalb ist es auch so 

schwer, oben vom Turm Orientierendes zur Praxis beizutragen. 

- Weil wir keine Tradition (insbes. im Westen) der Befassung mit dem Handwerkszeug der Pädagogik haben. Wir 

können tagelang über Konzepte und Annahmen (Theorien sind das selten) schwadronieren, aber kaum über die konkrete 

Handlungsebene.“ 

 

b. (will anonym bleiben) „Nicht nur Pädagogen brauchen einen Qualitätsdialog. Ich denke, dass er auch in der Sozialen 

Arbeit bzw. in allen Sozialberufen dringend nötig ist. Es werden in all diesen Bereichen unbedingt mehr verbindliche 

Standards benötigt. Nicht nur in Fällen von Kinderschutz oder ähnlichen Situationen.“ 

2. LEITSÄTZE ALS BASIS FÜR DEN QUALITÄTSDIALOG 

In der Pädagogik kann nur fachlich begründbares/ legitimes Handeln rechtens sein. Dabei ist natürlich die fachliche 

Diskussion zu führen, woran sich die fachliche Begründbarkeit/ Legitimität orientiert. Noch gibt es z.B. keine "Leitsätze 

der Jugendhilfe", die dabei Orientierung böten. Hier dazu ein Lösungsansatz: https://www.paedagogikundrecht.de/wp-

content/uploads/2020/03/Analyse-Jugendhilfe-Leits%C3%A4tze-als-L%C3%B6sung-11.pdf 

Zum Entwurf der Leitsätze Jugendhilfe (anonym/ wie oben): „Sehr interessante Analyse, danke dafür. Was aber die 

Leitsätze angeht, so müssen diese bereits in der Ausbildung beginnen. Schon die einzelnen Fachhochschulen, die 

Sozialarbeiter ausbilden, haben so unterschiedliche Anforderungen, Leitbilder und Maßstäbe, dass ein Vergleich oder 

eine Vereinheitlichung von Leitsätzen sehr schwerfällt. Man vergleiche hierzu die FH in Darmstadt oder Wiesbaden mit 

der FH in Frankfurt. Dazwischen liegen Welten.“  
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